
                        

 
 
 

ÄNDERUNG DER HAUPTWOHNUNG 
 
Familienname/ akad. Grade, Vornamen Geburtsname Geburtsdatum 
 
 
 
 
 

Ich teile mit, dass meine bisherige Nebenwohnung 
 
PLZ, Gemeinde, Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
 
 
 
 

 ab sofort       ab _____________________________ 20 ____________ meine Hauptwohnung ist. 
 

Die bisherige Hauptwohnung 
 
 
PLZ, Gemeinde, Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
 
 
 
 
 

Wird gleichzeitig Nebenwohnung 
 
Weitere Wohnungen habe ich in 
 
 
PLZ, Gemeinde, Ortsteil, Straße, Hausnummer 
 
 

 
 
 
 

 
Diese Mitteilung gilt auch für folgende Familienangehörige: 

 
 
Familienname/ akad. Grade, Vorname Geburtsname Geburtsdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Amtliche Vermerke 
 
 
 
 
 (Datum und Unterschrift) 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Meldegesetz 
 
Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht dauernd 
getrennt von seiner Familie lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie. In Zweifelsfällen ist die vorwiegend benutzte Wohnung dort, 
wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt. 
 
Nebenwohnung ist jede weitere Wohnung des Einwohners. Der Einwohner hat bei jeder An- oder Abmeldung mitzuteilen, welche weiteren 
Wohnungen er hat und welche Wohnung seine Hauptwohnung ist. Er hat der für die Hauptwohnung zuständigen Meldebehörde jede Änderung der 
Hauptwohnung innerhalb einer Woche mitzuteilen. Die Änderung kann auch der für eine Nebenwohnung zuständigen Meldebehörde zur 
Weiterleitung an die für die Hauptwohnung zuständige Meldebehörde mitgeteilt werden. 


